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Kreuzigung und Rreuz.
Wir Christen haben unser Leben, sowie unsren Namen, von Christus; 

wir leben in der Nachfolge des gekreuzigten und auferstandenen Heilandes, 
wir sind als seine Jünger auch Vertreter und Träger des Kreuzes, sei 
es im Kämpfen, sei es im Leiden. So haben denn die Kreuzigung und 
das Kreuz für uns Alle ein bedeutsames Lebensinteresse — deshalb sei 

' es mir gestattet, auf die in Rede stehende Sache im Folgenden näher 
einzugehen, indem ich zuerst die Kreuzigung, sodann das Kreuz unter 
verschiedenen Gesichtspunkten betrachte*).

*) Anmerkung. Da unser kleines Rigasches Kirchenblatt keinen genügenden 
Raum für die Fortsetzung dieser Betrachtung darbot, habe ich es vorgezogen, das Ganze 
mit Einschluß des ersten einmal schon gedruckten Abschnittes (im Rig. Kirchenblatt Nr. 9), 
eingehender als anfangs beabsichtigt war, in einer selbstständigen Schrift zu veröffentlichen.

I.
Are ^reugigung.

Aus einer reichhaltigen Literatur ersehen wir, wie häufig das 
Kreuzigen im römischen Reiche erwähnt und besprochen wird; vorzugs­
weise geschieht's seitens lateinischer (heidnischer und christlicher), aber ' 
auch seitens griechischer und jüdischer (Philo und Josephus) Schriftsteller. 
Zur Genüge haben wir Kunde von dieser Todesstrafe aus Rom selbst 
und den Provinzen; doch fehlt es nicht an Nachrichten, wie aus den 
entlegensten Provinzen, so auch aus Ländern, welche außerhalb der 
römischen Herrschaft lagen; denn wir finden Angaben dafür, daß bei 

- den Karthagern, Aegyptern, Scythen, sogar bei den alten Persern, 
Assyrern und Indiern das Kreuzigen vorkam. Selbst unter den Griechen 
und Macedoniern ist dieselbe Art der Tödtung nachweisbar. Wir er­
fahren, daß das Kreuzigen, welches Cicero die „grausamste und schmach­
vollste" Todesstrafe genannt hat, von den Römern gewöhnlich nur an 
Sklaven, sowie an eigentlichen schweren Verbrechern, besonders Aufrührern 
und Räubern ausgeführt wurde; wir wissen ferner, daß die Kreuzigung 
als gesetzliche Criminalstrafe auch auf das Volk Israel übertragen 
wurde, als dieses unter die Herrschaft der Römer kam, und daß 
dieselbe Todesstrafe im römischen Reiche noch verhängt worden ist, so 
lange es heidnisch regiert wurde — bis Constantin dem Großen.
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